
 
 
 
 
Hinweise: 
 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an FinOpt. 
 
Zur Bestellung senden Sie bitte nachfolgenden Bestellschein und, falls gewünscht, die 
angehängte Einzugsermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Fax oder 
per Post an: 
 
 
Frank Huber 
The SoftwareFactory 
Alberweilerstr. 1 
D-88433 Schemmerhofen 
 
Fax: 0049 (0) 7356 / 1429 
 
 
Die Auslieferung von FinOpt erfolgt ausschließlich per Download. 
 
 
 
 



 
 
Bestellschein für „FinOpt“ 
 
 
Hiermit bestelle ich verbindlich: 
 
 Anzahl Einzelpreis zzgl. USt.  

Erstinstallation 

Einzelplatzversion  165,00 € 

Serverversion einschl. 1 Arbeitsplatz  165,00 € 

+ zusätzliche Client-Arbeitsplätze  15,00 € 

Updateinstallation 

Einzelplatzversion  85,00 € 

Serverversion einschl. 1 Arbeitsplatz  85,00 € 

+ zusätzliche Client-Arbeitsplätze  5,00 € 

Wartungspauschale (zu o. a. oder bereits vorhandener  Installation) 

 zu o. a. Bestellung 

 zu bereits bestehender Installation mit folgender Konfiguration: 

Einzelplatzversion  10,00 € / Monat 

Serverversion einschl. 1 Arbeitsplatz  10,00 € / Monat 

+ zusätzliche Client-Arbeitsplätze  2,00 € / Monat 
 
 
Lizenznehmer / Kundendaten: 
 

Firma:  

Ansprechpartner:  

Strasse, Hausnr.:  

PLZ:  

Ort:  

Land:  

Telefon:  

Telefax:  

E-Mail:  

 
 Ich habe die Lizenz- und Nutzungsbedingungen (Fassung Oktober 2010) gelesen und 
stimme diesen zu. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum       Firmenstempel, Unterschrift:



 
 
 

Anhang: Einzugsermächtigung 
 
 
Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich Frank Huber - The SoftwareFactory - aus meiner Bestellung von 
„FinOpt“ resultierende Rechnungsbeträge von nachfolgend genanntem Konto abzubuchen:  
 
 

Kontoinhaber:  

Kontonummer  

Bankleitzahl:  

Name der Bank:  

 

Ort, Datum, Unterschrift:  

 
 



 
 
Anhang: Lizenzvereinbarung 
 
 
LIZENZ- UND NUTZUNGSVEREINBARUNG für Nutzer (Lizenzneh mer) der Kunden- und 
Vertragsverwaltungssoftware „FinOpt“ (Fassung Oktober  2010) 
 
Diese Lizenz- und Nutzungsvereinbarung ist ein rechtsgültiger Lizenz- und Nutzungsvertrag zwischen Ihnen, als 
natürliche oder juristische Person und Frank Huber - The SoftwareFactory -, als Entwickler der Software 
FinOpt. Eine fehlerfreie Installation eines Betriebssystems von Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7 ist 
Voraussetzung für die Nutzung dieses Programms. Zur Nutzung diverser Softwarefunktionen ist weiter eine 
fehlerfreie Installation der Softwareprodukte Microsoft® Word®,  Microsoft® Excel®, jeweils ab Version 2000, und 
Adobe® Reader erforderlich. Das vorausgesetzte Betriebssystem sowie die genannten Softwareprodukte sind 
nicht Bestandteil der Lieferung von FinOpt und dieses Lizenzvertrages. 
Eine fehlende, fehlerhafte oder nicht lauffähige Windows® Version oder das Fehlen der oben genannten 
Softwareprodukte auf dem PC-System des Nutzers sind kein Grund für die Rückgabe von FinOpt. 
 
 
1. Testphase und Aktivierung 
 
Nach Ablauf der 3-wöchigen Testphase müssen Sie die Software zur weiteren Verwendung mittels eines 
Freischaltcodes aktivieren. 
Ein Anspruch auf Herausgabe eines gültigen Freischaltcodes entsteht, sobald die Software rechtsverbindlich 
bestellt, und die fällige Lizenzgebühr entrichtet wurde. Die Lizenzgebühr gilt dann als entrichtet, wenn Sie beim 
Empfänger eingegangen ist. 
Frank Huber - The SoftwareFactory - ist zur Verweigerung der Aktivierung berechtigt, wenn derjenige, der die 
Aktivierung begehrt, nicht zur Nutzung berechtigt ist, oder für die zu aktivierende Programmversion, z. B. nach 
Kündigung oder Nichtzahlung der Wartungspauschale, kein Nutzungsrecht mehr besteht. 
 
Mit der Registrierung (Bestellung und Aktivierung) oder der Benutzung von FinOpt erkennen Sie diesen 
Lizenzvertrag und die darin enthaltenen Bestimmungen an. Erkennen Sie diesen Lizenzvertrag nicht an, sind Sie 
verpflichtet die Programmdateien von Ihrem Computer zu entfernen. 
 
 
2. Lizenzrechte 
 
Die Software wird nicht verkauft, sondern lizenziert. Die Software ist geistiges Eigentum von Frank Huber - The 
SoftwareFactory - und unterliegt somit dem Urheberrecht. Der Lizenzgeber (Frank Huber - The SoftwareFactory 
- , Alberweilerstr. 1, D-88433 Schemmerhofen) räumt Ihnen als Lizenznehmer ein nicht-exklusives Nutzungsrecht 
(Lizenz) für das genannte Softwareprodukt ein. Sie haben das Recht die Software im Rahmen dieser 
Lizenzvereinbarung als Nutzer in bestelltem und bezahltem Umfang (Server-/Einzelplatzversion) zu nutzen.  
Eine Einzelplatzversion beschränkt die Nutzung hierbei auf einen (1) PC-Arbeitsplatz, eine Serverversion umfasst 
die Nutzung einer (1) Datenbank auf einem Server mit der Anzahl an bestellten Client-Arbeitsplätzen, die auf die 
Serverdatenbank zugreifen. 
 
Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Lizenz bzw. Informationen aus der Nutzung von FinOpt entgeltlich oder 
unentgeltlich an Dritte weiterzugeben, im Wege elektronischer Datenverarbeitung in einem Netzwerk zu 
verbreiten, nachzudrucken und/oder inhaltlich abzuändern und/oder zu speichern sowie allgemein (etwa über das 
Internet) Dritten zugänglich zu machen. Frank Huber - The SoftwareFactory - ist bei Verstößen zur sofortigen 
Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt und behält sich die Geltendmachung eines 
Schadenersatzanspruchs vor. 
 
Die Lizenz erstreckt sich ausschließlich auf die oben genannte Software in der, zum Zeitpunkt der Bestellung, 
letzten veröffentlichten Version und gilt nicht für andere Versionen der Software. Durch die Bestellung der 
optionalen Wartungspauschale wird die Lizenz auf alle zukünftigen Versionen der Software erweitert, die bis zum 
Zeitpunkt einer eventuellen Kündigung oder Nichtzahlung der Wartungspauschale veröffentlicht wurden.  
 
Der Leistungsumfang der Software ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen im Internet unter 
http://www.thesoftwarefactory.de. 
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3. Lizenzdauer und Kündigung 
 
Die Lizenz beginnt, sobald Sie die Software registriert und die Zahlung der entsprechenden Lizenzgebühr 
vollständig geleistet haben. Anschließend erfolgt die Aktivierung mittels Eingabe eines Freischaltcodes. Die 
Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt und somit unbefristet gültig. 
 
Die Lizenz gilt für den Lizenznehmer und ist nicht übertragbar. 
 
Grundsätzlich erlischt die Lizenz, wenn gegen einen oder mehrere der hier aufgeführten Bestimmungen 
verstoßen wird. 
 
Die optionale Wartungspauschale ist jederzeit zum Ende eines Monats kündbar. Wird die Wartungspauschale 
gekündigt, kann diese erst nach Ablauf von 12 Monaten wieder neu bestellt werden. 
 
 
4. Übertragbarkeit der Lizenz 
 
Die Lizenz zur Nutzung von FinOpt ist nicht übertragbar. 
 
 
5. Modifikationen der Software 
 
Die Software darf in keiner Form modifiziert werden. Die Software oder Teile davon dürfen nicht gelöscht oder 
verändert werden. Auch ist eine Dekompilierung oder Deassemblierung der Software oder die Verwendung von 
Ressourcen verboten. Die Lizenz gilt nur für die vollständige und unveränderte Software. 
 
 
6. Preise 
 
Die aktuellen Preise für die Software werden im Internet unter http://www.thesoftwarefactory.de veröffentlicht. Die 
dort angegeben Preise gelten nur für die aktuell vorliegende Softwareversion. Die Preise gelten jeweils zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die einmalige Lizenzgebühr beinhaltet die Bereitstellung und den Download der 
Software via Internet.  Die Auslieferung der Software auf Datenträger wird gesondert berechnet. 
 
Erhöht sich der Leistungsumfang von FinOpt, so ist Frank Huber - The SoftwareFactory - berechtigt, die Preise 
für die optionale Wartungspauschale angemessen anzupassen, erstmals jedoch in dem auf das Bestelljahr 
folgenden Jahr. Dem Lizenznehmer steht in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht zu. 
 
 
7. Support / Updates 
 
Zur Unterstützung im Umgang mit der Software steht Ihnen eine Hilfedatei zur Verfügung, die zusammen mit der 
Software auf Ihrem System installiert wird. Weiter können Sie sich bei Fragen per E-Mail an einen 
Ansprechpartner seitens Frank Huber - The SoftwareFactory - wenden. 
Voraussetzung für die Gewährung von E-Mail-Support seitens Frank Huber - The SoftwareFactory - gegenüber 
dem Lizenznehmer ist eine aktive, nicht gekündigte und vollständig bezahlte, Wartungspauschale. 
 
Frank Huber - The SoftwareFactory - ist ferner darum bemüht, aber nicht verpflichtet, Aktualisierungen der 
Software (Updates) zu erstellen. Diese Aktualisierungen werden dem Nutzer via Internet zum Download 
bereitgestellt. Der Nutzer willigt bis auf Widerruf ein, dass ihm die Update-Informationen per E-Mail übermittelt 
werden. Frank Huber - The SoftwareFactory - ist ferner nicht verpflichtet, Aktualisierungen der Software an 
solche Lizenznehmer auszuliefern, die ihre Wartungspauschale nicht bezahlt haben. 
 
Updates gelten grundsätzlich als neue Softwareversion und unterliegen daher auch den zuvor beschriebenen 
Bedingungen zu den Lizenzrechten. 
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8. Gewährleistung  
 
Frank Huber - The SoftwareFactory - gewährleistet, dass die Software in der dem Lizenznehmer überlassenen 
Version frei von bekannten Fehlern ist, die den Wert oder die Nutzbarkeit der Software aufheben oder mindern. 
Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Nutzbarkeit bleibt außer Betracht. 
Frank Huber - The SoftwareFactory - und der Nutzer stimmen darin überein, dass es nach dem heutigen Stand 
der Technik nicht möglich ist, Computersoftware vollständig fehlerfrei herzustellen, technische 
Funktionsstörungen auszuschließen oder sämtliche Fehler zu korrigieren. Insoweit übernimmt Frank Huber - The 
SoftwareFactory - keine Gewähr für absolute Fehlerfreiheit, völlig unterbrechungsfreien Lauf oder die 
Kombinationsfähigkeit mit anderen Hardware- und/oder Softwarekomponenten, die nicht ausdrücklich schriftlich 
zugesichert sind. 
Tritt ein Fehler auf, so dass die Nutzung der Software nicht möglich oder mehr als unerheblich beeinträchtigt ist, 
so sind in einer schriftlichen Mängelrüge der Fehler und seine Erscheinungsform so genau zu beschreiben, dass 
eine Überprüfung des Fehlers (z. B. Vorlage der Fehlermeldungen und Eingaben) machbar ist und der 
Ausschluss eines Bedienungsfehlers (z. B. Angabe der Arbeitsschritte) möglich ist. 
 
Erweist sich die Mängelrüge als berechtigt, hat Frank Huber - The SoftwareFactory - das Recht auf 
Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist. Frank Huber - The SoftwareFactory - ist jedoch berechtigt, 
die Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten durchgeführt werden kann. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Lizenznehmer vom Vertrag zurücktreten oder die Lizenzgebühr mindern. 
Wenn die Nacherfüllung unter den oben ausgeführten Voraussetzungen verweigert wurde, steht dem 
Lizenznehmer das Minderungs- bzw. Rücktrittsrecht sofort zu. 
  
Der Rücktritt wegen eines unerheblichen Mangels ist ausgeschlossen. 
 
Hat der Anwender Frank Huber - The SoftwareFactory - wegen Gewährleistung in Anspruch genommen, und 
stellt sich heraus, dass entweder kein Mangel vorhanden ist oder der geltend gemachte Mangel Frank Huber - 
The SoftwareFactory - nicht zur Gewährleistung verpflichtet, so hat der Anwender, sofern er die 
Inanspruchnahme grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten hat, allen Frank Huber - The SoftwareFactory - 
entstandenen Aufwand zu ersetzen. 
 
 
9. Haftungsausschluss 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Hard- und Software-Konfigurationen bei den Systemen auf denen die Software 
eingesetzt werden kann, kann vom Lizenzgeber keine Garantie für die Fehlerfreiheit oder Tauglichkeit für die 
Benutzung durch den Lizenznehmer auf einem bestimmten System übernommen werden. Die Software wurde 
mit größter Sorgfalt programmiert und getestet. Dennoch ist eine nicht ordnungsgemäße Funktionalität möglich. 
Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden, Folgeschäden, zufällig oder indirekt entstandene 
Schäden wie z.B. etwaige Schäden am System - Hard-/ Software -, entgangenen Gewinnen, Anwendungs- 
und/oder Berechnungsfehlern, insbesondere Schäden im Rahmen der Makler-/Beraterhaftung, oder Ähnlichem ist 
der Hersteller und Lizenzgeber nicht haftbar zu machen. 
Ferner übernimmt Frank Huber - The SoftwareFactory - keine Haftung für den Verlust von Daten und weist 
darauf hin, in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien zu ziehen 
Bei einem etwaigen Haftungsanspruch kann die Haftungssumme maximal den gezahlten Lizenzbetrag für eine 
Version betragen, unabhängig davon, auf welchem Rechtsgrund sie basiert. 
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10. Sonstiges 
 
Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Regelungen nicht. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksame Regelung durch eine 
solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Änderungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung dieser Schriftformklausel. 
  
Der Lizenzvertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, D-88400 Biberach.  
 
 
Frank Huber - The SoftwareFactory - 
Alberweilerstr. 1 
88433 Schemmerhofen 
 
Telefon: +49 (7356) 652462 
Telefax: +49 (7356) 1429 
 
E-Mail:  frank.huber@thesoftwarefactory.de 
Internet: http://www.thesoftwarefactory.de 
 
 
 
Microsoft® und Windows®, Word®, Excel® sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft®  
Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. 
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